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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

60/04 Arbeitsrecht allgemein

Norm

AVG §66 Abs4;

BUAG §22 Abs4;

BUAG §25a Abs7;

VwRallg;

Rechtssatz

Der Abspruch über die Haftung für Zuschläge gemäß § 25a Abs. 7 BUAG ist entsprechend der gesondert zu

betrachtenden Zuschlagszeiträume (gemäß § 22 Abs. 4 BUAG in der Regel ein Monat) zeitraumbezogen zu beurteilen

und insoweit auch teilbar. Die Berufungsbehörde ist daher nur insofern berechtigt, die Entscheidung der Unterinstanz

in jeder Richtung abzuändern, als über den betre>enden Zeitraum im Verfahren bereits in bestimmter Weise

entschieden worden ist (Hinweis zum zeitraumbezogenen Abspruch über die Versicherungsp@icht E 26.5.2004,

2001/08/0009).
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